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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Mit der Annahme einer Motion Janiak (sp, BL) fordert der Ständerat den Bundesrat auf,
eine Ergänzung in Art. 320 StGB zum Verhältnis zwischen Amtsgeheimnis und
Behördenkooperation anzubringen. Die Rechtfertigungsgründe beim Tatbestand der
Amtsgeheimnisverletzung sollen dahingehend erweitert werden, dass die Offenbarung
eines Geheimnisses im Rahmen der Behördenkooperation auch dann gerechtfertigt ist,
wenn ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Weitergabe der betreffenden
Information von einer Behörde zur anderen besteht. Bis heute stellt in diesem Fall nur
die schriftliche Einwilligung der vorgesetzten Behörde einen Rechtfertigungsgrund dar.
Obwohl der Bundesrat die Ansicht vertritt, dass diese Thematik im geltenden Recht
bereits „sachgemäss und auch im Sinne von Rechtsstaatlichkeit und Rechtssicherheit“
geregelt sei und die Motion damit zur Ablehnung empfahl, sprach sich die
Ständekammer in der Sommersession 2016 mit 30 zu 9 Stimmen für das Anliegen aus. 1

MOTION
DATUM: 13.06.2016
KARIN FRICK

Im Nationalrat stiess die Motion Janiak (sp, BL) zum Verhältnis von Amtsgeheimnis und
Behördenkooperation, die auf einen besseren Schutz von Angestellten in Fällen von
Whistleblowing zielte, auf mehrheitliche Ablehnung. Mit 135 zu 43 Stimmen bei einer
Enthaltung folgte die grosse Kammer dem Antrag ihrer Kommissionsmehrheit, welche
im Gegensatz zum Motionär keine Schwierigkeiten für betroffene Personen feststellte,
Missstände zu melden, ohne selbst ins Visier der Strafverfolgungsbehörden zu
gelangen. 2

MOTION
DATUM: 15.03.2017
KARIN FRICK

1) AB SR, 2016, S. 468 ff.; BaZ, 14.6.16
2) AB NR, 2017, S. 443 ff.; Kommissionsbericht RK-NR vom 03.11.2016
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